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Antrag Frick
Rückweisung an die Kommission
mit dem Auftrag, die Möglichkeiten und den Inhalt eines indi-
rekten Gegenvorschlages zu prüfen und gegebenenfalls Vor-
schläge auszuarbeiten. Namentlich soll die Prüfung in fol-
genden Bereichen erfolgen:
1. im Spannungsfeld zwischen demokratisch gefassten Ent-
scheiden auf der einen Seite und Verbänden, welche diese
Entscheide infrage stellen, auf der anderen Seite. Hier sind
insbesondere zu prüfen:
– eine stärkere Gewichtung der Interessen, die durch einen
demokratischen Entscheid zum Ausdruck gebracht werden
(z. B. analog Denkmalschutz);

– eine verstärkte Fokussierung auf das Institut der Behör-
denbeschwerde, vorab bei qualifizierten demokratischen
Entscheidungen;
– eine Reduktion der Anfechtungsgegenstände bzw. eine
Erhöhung der Schwellenwerte;
– Ausschluss von Beschwerden, wenn Sondernutzungspla-
nungen und Projekte mit den Nutzungsplänen, die ihnen zu-
grunde liegen, konform sind;
– Verkürzung der Verfahrensdauern bzw. Festlegen von Be-
handlungsfristen.
2. Normierung der Wirkungseffizienz als zentrales Element
der Umweltschutzgesetzgebung.
3. Bestandesgarantie rechtmässiger Bauten und Anlagen
und deren angemessene Erweiterung, wo geänderte Le-
bens- und Wirtschaftsverhältnisse es verlangen.
4. Konkretisierung der Pflicht der Behörden, alle relevanten
Interessen in ihren Entscheiden zu gewichten, indem vor al-
lem Raumplanungs- und Umweltschutzrecht besser koordi-
niert werden.

Proposition Frick
Renvoi à la commission
avec mandat d'examiner la possibilité d'un contre-projet indi-
rect et, le cas échéant, d'élaborer des propositions. L'ex-
amen devra notamment porter sur les points suivants:
1. les situations où des organisations remettent en question
des décisions prises démocratiquement, et plus particulière-
ment les possibilités:
– de donner davantage d'importance aux opinions qui ont
été clairement exprimées par une décision démocratique
(comme pour la protection des monuments historiques);
– de se concentrer davantage sur le droit de recours des au-
torités, en premier lieu lorsque les décisions ont été prises
démocratiquement;
– de réduire la quantité des recours et d'augmenter les va-
leurs seuils;
– d'exclure les recours lorsque les plans d'affectation spéci-
aux et les projets sont conformes aux plans d'affectation qui
les sous-tendent;
– de réduire la durée des procédures, notamment en fixant
des délais de traitement;
2. l'introduction de normes d'efficacité au centre de la légis-
lation sur la protection de l'environnement;
3. la garantie de la situation acquise pour les constructions
et les installations érigées légalement et pour leur agrandis-
sement mesuré lorsqu'une modification des conditions de
vie ou des circonstances économiques l'exigent;
4. la concrétisation du devoir qu'ont les autorités de tenir
compte des intérêts de chacun lorsqu'elles prennent leurs
décisions, notamment en assurant une meilleure coordina-
tion de la législation sur l'aménagement du territoire et de la
législation sur la protection de l'environnement.

Inderkum Hansheiri (CEg, UR), für die Kommission: Im Pro-
zessrecht gibt es einen Grundsatz, die sogenannte Eventu-
almaxime. Sie besagt, dass gleich zu Beginn alle sogenann-
ten Angriffs- und Verteidigungsmittel auf den Tisch gelegt
werden sollen. Da unser Zeitbudget relativ knapp bemessen
ist, möchte ich meine Ausführungen so halten, dass Sie
dann auch gleich eine Stellungnahme haben zu allen vor-
handenen Anträgen, die nicht mit jenen der Mehrheit der
Kommission übereinstimmen, also insbesondere auch zum
Rückweisungsantrag Frick.
Aufgrund des Bundesrechtes besteht heute in vier Fällen ein
Beschwerderecht von Verbänden. Im Vordergrund stehen
die Bereiche Naturschutz, Heimatschutz und Denkmalpflege
sowie vor allem Umweltschutz. Anfechtungsobjekt bilden
Verfügungen der kantonalen oder Bundesbehörden. Zur
Verbandsbeschwerde berechtigt sind ideelle Organisatio-
nen, welche gesamtschweizerischen Charakter haben und
seit mindestens zehn Jahren bestehen.
Die  Volksinitiative  «Verbandsbeschwerderecht.  Schluss
mit der Verhinderungspolitik – Mehr Wachstum für die
Schweiz!» will einen neuen Artikel in der Bundesverfassung,
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und zwar einen Artikel 30a mit folgendem Inhalt: «Das Ver-
bandsbeschwerderecht in Umwelt- und Raumplanungsan-
gelegenheiten nach den Artikeln 74–79 ist ausgeschlossen
bei: a. Erlassen, Beschlüssen und Entscheiden, die auf
Volksabstimmungen in Bund, Kantonen oder Gemeinden
beruhen; b. Erlassen, Beschlüssen und Entscheiden der
Parlamente des Bundes, der Kantone oder Gemeinden.»
Die Initiative stellt somit einen Bezug dar zum Verbandsbe-
schwerderecht in Umwelt- und Raumplanungsangelegenhei-
ten nach den Artikeln 74 bis 79, wobei mit diesen Artikeln
die entsprechenden Artikel der Bundesverfassung gemeint
sind, welche sich im vierten Abschnitt, «Umwelt und Raum-
planung», befinden und die folgenden Sachüberschriften
tragen: «Umweltschutz», Artikel 74; «Raumplanung», Arti-
kel 75; «Wasser», Artikel 76; «Wald», Artikel 77; «Natur- und
Heimatschutz», Artikel 78 sowie «Fischerei und Jagd», Arti-
kel 79. Die Initiative beschränkt sich demzufolge nicht auf
das Umweltrecht im engeren Sinne, welches im Umwelt-
schutzgesetz und in den darauf beruhenden Verordnungen
geregelt ist. Betroffen sind vielmehr sämtliche Beschwerde-
rechte in Umweltangelegenheiten, welche sich eben auf die
Artikel 74 bis 79 der Bundesverfassung abstützen.
Sedes materiae für die Zulässigkeit des Verbandsbeschwer-
derechtes sind heute vor allem Artikel 55 Absatz 1 des Um-
weltschutzgesetzes und der ihm nachgebildete Artikel 12
des Natur- und Heimatschutzgesetzes massgebend. Da-
nach besteht das Verbandsbeschwerderecht gegen Verfü-
gungen der kantonalen und der Bundesbehörden, und zwar,
gemäss Artikel 55 Absatz 1 USG, gegen Verfügungen über
die Planung, Errichtung oder Änderung von Anlagen, für die
eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Das Ver-
bandsbeschwerderecht besteht also nur gegen Verfügun-
gen, das heisst gegen individuell-konkrete Entscheide von
Verwaltungsbehörden, welche in Anwendung von Verwal-
tungsrecht ergangen sind; ich verweise auf Artikel 5 des
Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren.
Die Initiative hat nun zum Ziel, dass bei erlassenen Be-
schlüssen sowie Entscheiden, die entweder vom Volk oder
von den entsprechenden Parlamenten auf Stufe Bund, Kan-
tone und Gemeinden in Umwelt- und Raumplanungsangele-
genheiten ergehen, kein Verbandsbeschwerderecht besteht.
Wie beurteilt nun die Kommission, zumindest die Mehrheit
der Kommission, diese Volksinitiative? Sie hat selbstver-
ständlich zunächst die Volksinitiative in formeller Hinsicht ge-
prüft. Da wissen wir, dass gemäss Artikel 139 Absatz 2 der
Bundesverfassung eine formulierte Volksinitiative auf Teilre-
vision der Bundesverfassung die Einheit der Form und die
Einheit der Materie nicht verletzen und nicht gegen zwin-
gende Bestimmungen des Völkerrechtes verstossen darf,
ansonsten sie durch die Bundesversammlung, je nachdem
ganz oder teilweise, als ungültig zu erklären wäre. Es ist of-
fensichtlich, dass die Initiative sowohl das Kriterium der Ein-
heit der Form als auch jenes der Einheit der Materie erfüllt
und nicht gegen zwingende Bestimmungen des Völkerrech-
tes verstösst. In der Staatsrechtslehre wird bei der Beurtei-
lung von Volksinitiativen auch die sogenannte faktische Un-
durchführbarkeit angeführt. Diese kann sich dann ergeben,
wenn eine Volksinitiative gegen völkerrechtliche Bestimmun-
gen verstösst, die zwar nicht zwingend, aber doch von gros-
sem materiellem Gehalt sind. Es ist klar, dass hier keine völ-
kerrechtlichen Konflikte zur Diskussion stehen. Die Volksini-
tiative ist demzufolge in formeller Hinsicht als gültig zu be-
trachten.
Zur materiellen Beurteilung dieser Volksinitiative: Ich habe
bereits darauf hingewiesen, auf welche Bereiche sich die In-
itiative bezieht. Sie geht recht weit, und vor allem – und das
ist das Hauptargument der Mehrheit der Kommission, die
beantragt, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen – ist
diese Initiative unklar.
Man kommt zunächst nicht darum herum, die Begriffe «Er-
lasse», «Beschlüsse» und «Entscheide» des Volkes oder
der Parlamente zu definieren. Erlasse haben sogenannt ge-
nerell-abstrakte Regelungen zum Gegenstand. Typische
Beispiele dafür sind Gesetze und Verordnungen. Sie enthal-
ten nur in ganz seltenen Fällen individuell-konkrete Anord-

nungen. Ein Beispiel: ein vom Volk oder vom Parlament er-
lassenes Reglement, durch welches im Rahmen einer
Schutzplanung ein Moorgebiet erfasst wird; das wäre ein
Fall einer individuell-konkreten Anordnung. «Beschlüsse»
und «Entscheide» sind Oberbegriffe von Handlungsformen
von Volk und Parlamenten. Typische Beschlüsse und Ent-
scheide sind Verfügungen, d. h. individuelle, an den Einzel-
nen gerichtete Hoheitsakte, durch die eine Rechtsbeziehung
verbindlich geregelt wird. Volk und Parlamente erlassen –
wie angesprochen – selten Verfügungen. Eine Ausnahme
bilden planungsrechtliche Entscheide, soweit diese individu-
ell-konkrete Anordnungen enthalten. Beispiele: Sondernut-
zungsplan, Strassenplan.
Die Initiative ist deshalb unklar, weil sie eine enge und eine
weitere Auslegung zulässt. Legt man den Initiativtext eng
aus, so kommen als unmittelbare Anfechtungsobjekte, wel-
che vom Verbandsbeschwerderecht ausgenommen sind,
unmittelbar nur Erlasse, Beschlüsse oder Entscheide in-
frage, welche entweder vom Volk oder von einem Parlament
ergangen sind und die individuell-konkrete Anordnungen
enthalten, also als Verfügungen zu qualifizieren sind. Legt
man auf der anderen Seite den Initiativtext in einem weiteren
Sinne aus, so bilden Anfechtungsobjekte, welche von der
Verbandsbeschwerde ausgenommen sind, auch Entschei-
de von Verwaltungs- oder Gerichtsbehörden, welche ihrer-
seits auf demokratischen Beschlüssen des Volkes oder ei-
nes Parlamentes beruhen. Die Initiative ist also unklar, und
die Schwierigkeiten, die sich im Umsetzungsprozess erge-
ben würden, sind vorprogrammiert. Die Initiative ist, mit an-
deren Worten, nicht direkt anwendbar. 
Es gibt nach Auffassung der Mehrheit der Kommission noch
weitere Argumente, die gegen die Initiative sprechen. So ist
es ein geradezu elementarer Fehler, dass die Initiative die
Bestimmung über das Verbandsbeschwerderecht bei Arti-
kel 30a der Bundesverfassung ansiedelt, also im Bereich der
Grundrechte. Beim Verbandsbeschwerderecht handelt es
sich gerade nicht um ein Grundrecht im Sinne von Artikel 7ff.
der Bundesverfassung. Demzufolge würde eine allfällige Re-
gelung des Verbandsbeschwerderechtes auf Stufe Verfas-
sung in das Umfeld der Bestimmungen über Umwelt und
Raumplanung in Artikel 73ff. gehören.
Ein weiteres Argument, das gegen die Initiative spricht: Eine
bundesrechtliche Regelung über das Verbandsbeschwerde-
recht auf Stufe Verfassung ist schon deshalb problematisch,
weil von einzelnen bundesrechtlichen Bestimmungen her in
das heterogene kantonale Staats- und Verwaltungsrecht,
aber auch in das Verwaltungsverfahrensrecht eingegriffen
würde. Dieses ist äusserst vielfältig, gerade was das Raum-
planungsrecht angeht, welches, unter Vorbehalt bundes-
rechtlicher Grundsätze, bekanntlich Sache der Kantone ist.
Es gibt weitere Argumente, beispielsweise eine ungleiche
Behandlung des Verbandsbeschwerderechtes gegenüber
dem Beschwerderecht von Privaten.
Nach Auffassung der Mehrheit der Kommission ist die Initia-
tive aus den Gründen, die ich Ihnen dargelegt habe, abzu-
lehnen. Es hat sich in der Kommission dann die Frage nach
einem möglichen Gegenvorschlag gestellt, und da wissen
Sie ja: Es gibt zwei Arten von Gegenvorschlägen. Es gibt
den sogenannten direkten Gegenvorschlag, und es gibt den
indirekten Gegenvorschlag. Ein direkter Gegenvorschlag
müsste auf Verfassungsstufe beschlossen werden. In der
Kommission bestand Einigkeit darüber, dass sich ein direk-
ter Gegenvorschlag nicht aufdrängt. Es stellte sich aber die
Frage, und wir haben hierüber recht lange diskutiert, ob ein
indirekter Gegenvorschlag zu erarbeiten sei. Und die Frage
stellte sich natürlich auch, ob nicht der Erlass, den wir auf-
grund der parlamentarischen Initiative 02.436 unseres frühe-
ren Kollegen Hans Hofmann geschaffen haben, als indirek-
ter Gegenvorschlag gewertet werden könnte.
Wir haben – und darauf möchte ich hinweisen – im Rahmen
dieses Erlasses aufgrund der parlamentarischen Initiative
Hofmann Hans nicht wenig getan im Bereich des Verbands-
beschwerderechtes. Wir haben beispielsweise die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung vereinfacht; wir haben gewisse Ein-
schränkungen bei der Beschwerdelegitimation geschaffen;
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wir haben die Vereinbarungen zwischen Gesuchstellern und
beschwerdeberechtigten Organisationen, wo es um finanzi-
elle Angelegenheiten geht, geregelt; wir haben die Möglich-
keit eines vorzeitigen Baubeginns geschaffen; wir haben
auch bei der Kostenfrage Regelungen im Sinne einer Straf-
fung und teilweise auch Einschränkung des Verbandsbe-
schwerderechtes gemacht. Wir haben also im Rahmen die-
ses Erlasses im Bereich des Verbandsbeschwerderechtes
im Sinne einer Straffung und auch teilweisen Einschränkung
Wesentliches gemacht.
Nun ist es so, dass ein indirekter Gegenvorschlag definiti-
onsgemäss mit dem Anliegen einer Volksinitiative eng zu-
sammenhängen muss. Dies ergibt sich aus Artikel 105 des
Parlamentsgesetzes. Insofern kann der Erlass aufgrund der
parlamentarischen Initiative Hofmann Hans rein juristisch,
rein staatsrechtlich gesehen nicht als indirekter Gegenvor-
schlag gelten, da die Initiative ja das Spannungsverhältnis
Verbandsbeschwerderecht versus demokratische, insbeson-
dere auch direktdemokratische Entscheide beschlägt. Wir
haben im Rahmen des Erlasses aufgrund der parlamentari-
schen Initiative Hofmann Hans über diese Frage auch disku-
tiert. Es lagen entsprechende Anträge vor, die wir abgelehnt
haben. Aus diesem Grund kann dieser Erlass nicht als indi-
rekter Gegenvorschlag qualifiziert werden. Aber aus den
Gründen, die ich Ihnen dargelegt habe, spielt natürlich die-
ser Erlass bei der Beurteilung, ob es gegenüber dieser Volk-
sinitiative einen indirekten Gegenvorschlag braucht, eine
sehr wesentliche Rolle.
Die Kommission ist mehrheitlich zur Auffassung gekommen,
dass nicht nur auf einen direkten, sondern auch auf einen in-
direkten Gegenvorschlag verzichtet werden kann. Die Kom-
mission anerkennt – darauf möchte ich mit aller Deutlichkeit
hinweisen –, dass tatsächlich ein Spannungsverhältnis zwi-
schen dem Verbandsbeschwerderecht und Vorhaben be-
steht, welche durch demokratisch gefällte Entscheide abge-
deckt sind. Die Kommission ist auch gewillt, diese Thematik
seriös und vertieft zu prüfen. Sie möchte aber nicht kurzfri-
stig, ausschliesslich auf diese Thematik bezogen eine Revi-
sion anstreben, und eine solche wäre ja erforderlich. Viel-
mehr möchte sie diese Frage auch zusammen mit anderen
Themenbereichen prüfen und regeln. Wenn ich von anderen
Themenbereichen spreche, so ist an die angenommene Mo-
tion RK-SR 04.3664 zu erinnern, welche eine bessere Ab-
stimmung von Umweltschutz- und Raumplanungsgesetz-
gebung fordert. Anhörungen in der Kommission haben
ergeben, dass das, was Kollege Frick in Ziffer 3 seines
Rückweisungsantrages erwähnt, ebenfalls zu prüfen ist. Wie
gesagt möchten wir das alles in der Kommission prüfen.
Ich kann Ihnen versichern, dass die Kommission diese An-
liegen ernst nimmt und gewillt ist, diese Prüfung vorzuneh-
men. Aber es ist einfach beim besten Willen nicht möglich,
dass das in einen indirekten Gegenvorschlag mündet, und
zwar rein aufgrund der zeitlichen Dimension. Denn ein indi-
rekter Gegenentwurf wäre spätestens in der Sommerses-
sion 2008 zuhanden des Ständerates einzubringen und von
ihm zu beschliessen. Nun müssen Sie sich das einmal auf
der Zeitachse vorstellen: Man käme wohl nicht darum
herum, eine Subkommission einzusetzen. Man müsste das
Ganze formell in ein Gefäss bringen, wahrscheinlich in Form
einer Kommissionsinitiative. Diese müsste zunächst in die
Schwesterkommission des Nationalrates gelangen, damit
diese ihre Zustimmung erteilen kann. Die Probleme – na-
mentlich auch jenes, dass die Volksinitiative das Span-
nungsverhältnis zwischen Verbandsbeschwerderecht und di-
rekter Demokratie beschlägt – sind ausserordentlich
komplex. Es ist äusserst schwierig, diese Frage generell-ab-
strakt auf Gesetzesstufe so zu regeln, dass man das auch
handhaben kann. 
Wir versichern Ihnen, dass wir diese Themen ernsthaft prü-
fen und gegebenenfalls auch entsprechende Anträge ins
Plenum bringen werden. Ich bitte Sie aber, heute der Mehr-
heit zuzustimmen, die Volksinitiative zur Ablehnung zu emp-
fehlen und auch den Rückweisungsantrag Frick abzulehnen.
Gleichsam als Pfand – damit Sie eine Sicherheit haben – ha-
ben wir die Standesinitiative Aargau zurückbehalten.

Frick Bruno (CEg, SZ): Die Initiative greift ein virulentes Pro-
blem unseres Rechtsstaates auf. Es geht um das Span-
nungsfeld zwischen demokratischen Entscheiden auf der ei-
nen Seite – Volks- oder Parlamentsentscheide – und dem
Beschwerderecht der Verbände auf der anderen Seite. Für
die Initianten ist nicht verständlich, dass praktisch jeder kan-
tonale, demokratisch gefällte Entscheid in jeder Phase durch
eine Verbandsbeschwerde wieder infrage gestellt werden
kann.
Die Lösung der Initianten geht allerdings sehr weit, im Ex-
tremfall ist auch eine Beschwerde gegen jeden Entscheid ei-
nes Gemeindeparlamentes von vornherein ausgeschlossen.
Die Lösung ist fast der weiteste Wurf, den man in diesem
Spannungsfeld machen kann. Aber wie erfolgreich die Initia-
tive in der Volksabstimmung sein wird, ist schwer abzuschät-
zen. Vieles hängt von Ereignissen und konkreten Fällen ab,
die sich kurz vor der Abstimmung ereignen werden. Ich je-
denfalls nehme die Initiative sehr ernst, zumal der Bundesrat
sie auch ausdrücklich unterstützt.
Vorwegnehmen möchte ich dieses: Ich spreche mich keines-
wegs für die Beseitigung des Verbandsbeschwerderechtes
aus. Das Verbandsbeschwerderecht ist beizubehalten. Aber
ich anerkenne, dass das Problem des Spannungsfelds zwi-
schen Demokratie und Verbandsbeschwerde nicht gelöst ist.
Ziel meines Rückweisungsantrages ist es, rasch eine sach-
gerechte Antwort auf Stufe Gesetz zu finden und diesen in-
direkten – ich betone: indirekten – Gegenvorschlag der Volk-
sinitiative gegenüberzustellen. Ich betrachte es als eine der
vornehmsten Aufgaben unserer Kammer, auf berechtigte
Fragen eine sachgerechte Antwort zu finden; das nament-
lich auch dann, wenn eine Initiative ein berechtigtes Anlie-
gen aufgreift, deren Antwort aber zu weit geht.
Mein Rückweisungsantrag – das ist zentral – gibt der Kom-
mission für Rechtsfragen keine bestimmte Lösung vor. Er
soll die Kommission für Rechtsfragen nur verpflichten, die
wichtigen Fragen zu prüfen und, wo es Ihrer Kommission
richtig erscheint, eine gesetzliche Massnahme vorzuschla-
gen. Mein Katalog mit den Ziffern 1 bis 4 ist ein Prüfungska-
talog und kein Massnahmenkatalog, gibt die Antworten also
nicht vor. Lassen Sie mich den Prüfungskatalog kurz erläu-
tern:
In Ziffer 1 wünsche ich, dass die Kommission für Rechtsfra-
gen das Spannungsfeld zwischen demokratisch gefassten
Entscheiden auf der einen und der Verbandsbeschwerde auf
der anderen Seite ausleuchtet. Die Verbände haben ihre Le-
gitimation ja durch ihre Ziele und die Interessen ihrer Mitglie-
der, welche sie vereinigen, während demokratische Ent-
scheide von der Mehrheit der Bürger oder ihrer Vertreter
erlassen werden. Wir haben also auf der einen Seite die In-
teressen einer Gruppe, auf der anderen Seite einen Mehr-
heitsentscheid der Bürger oder ihrer Parlamente. Heute be-
steht in der Rechtsanwendung grundsätzlich keine Pflicht,
Interessen, die durch einen demokratischen Entscheid zum
Ausdruck kommen, besonders – das heisst stärker – zu ge-
wichten.
Das Bundesgericht hat im Bereich Denkmalschutz eine Öff-
nung zugunsten der demokratischen Interessen vollzogen.
Ich wünsche, dass die Kommission für Rechtsfragen prüft
und beurteilt, wieweit diese Praxisänderung auch in anderen
Bereichen erfolgen kann. Es ist weiter auch prüfenswert, ob
sich das Gesetz in einzelnen Bereichen stärker auf das In-
strument der Behördenbeschwerde fokussieren könnte. Ich
meine damit, dass im erstinstanzlichen Einspracheverfahren
alle Interessierten – Verbände und Private – ihre Bedenken
und Anliegen anmelden sollten. So liegen alle Interessen
und Argumente auf dem Tisch, wenn die erste Instanz ent-
scheidet. Das Rechtsmittelverfahren könnte teilweise aber
so gestaltet sein, dass in bestimmten Fällen lediglich inter-
essierte Behörden den Rechtsmittelweg beschreiten könn-
ten, nachdem ihnen die Argumente aller interessierten Pri-
vaten und Verbände vorlägen. Das könnte dann der Fall
sein, wenn es sich um qualifizierte demokratische Ent-
scheide handelt, beispielsweise da, wo kantonale demokrati-
sche Entscheide vorliegen.
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Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Gesetz die Zahl
der Anfechtungsgegenstände reduziert beziehungsweise
den Schwellenwert für Beschwerden erhöht. Oftmals ist es
störend, dass Nutzungspläne demokratisch erlassen worden
und rechtskräftig sind, aber gegen Sondernutzungsplanun-
gen und konkrete Projekte, die sich absolut an den Rahmen
der Nutzungspläne halten, fast beliebig Beschwerde geführt
werden kann. Das kann unter demokratischen Gesichts-
punkten sehr störend sein, das war auch der Bevölkerung
schon stossend – ich meine, im Fall des Stadions in Zürich
war es so –, und das ist der Boden der Initiative. Hier wün-
sche ich mir eine eingehende Prüfung durch die Kommis-
sion.
Halten wir uns folgendes Beispiel vor Augen: Eine touristi-
sche Nutzungsplanung in einem Gebiet sieht vor, dass Anla-
gen und Gebäude einer bestimmten Art errichtet werden
können. Nun will ein Privater oder die Öffentlichkeit im vor-
gegebenen Rahmen eine Anlage oder ein Gebäude realisie-
ren. Da scheint es doch unbefriedigend, wenn Beschwerden
dennoch fast beliebig zulässig sind. In touristischen Regio-
nen und Bergkantonen ist das aber alltäglich. Prüfenswert
erscheint mir schliesslich, ob für das Verfahren beziehungs-
weise die Behandlung nicht eine gesetzliche Maximalfrist
festzulegen ist. So viel zu Ziffer 1.
In den Ziffern 2 bis 4 erweitere ich den Prüfungskatalog um
Fragen, die in einem engeren Zusammenhang mit dem
Spannungsfeld zwischen Demokratie und Beschwerde ste-
hen. Sie stehen nicht in einem direkten Zusammenhang mit
dem Initiativtext, aber in einem engeren Zusammenhang mit
den eigentlichen und ursächlichen Problemen, die zur Initia-
tive geführt haben.
Bei Ziffer 2 geht es darum, die Effizienz der Wirkung von
Umweltschutzmassnahmen mehr in den Vordergrund zu
rücken, als dies heute der Fall ist. Ich möchte das an einem
Beispiel erklären: Ab 300 Autoparkplätzen ist eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nötig. Das führt dazu, dass es Mode
geworden ist, im Grünen relativ kleine Einkaufsgeschäfte mit
290 Parkplätzen zu bauen. Das ist eine Tatsache, durch die
auf wenig intelligente Weise Land mit Asphalt bedeckt und
zusätzlicher Verkehr produziert wird, weil die Konsumenten
für ihre Einkäufe zahlreiche zusätzliche Kilometer von einem
kleinen Einkaufsort zum anderen fahren. Auch die Massnah-
men zur Beschränkung der Verkehrsbewegungen dürfen in
einigen Fällen hinterfragt werden: Konsumenten fahren zu
einem Einkaufszentrum; weil dort aber die Anzahl Einfahrten
beschränkt ist und sie keinen Zugang finden, fahren sie
eben oftmals einen längeren Weg zu einem anderen Ein-
kaufszentrum. Das ist nicht die Wirkungseffizienz von Mass-
nahmen, die als optimal bezeichnet werden kann. Die Frage
ist berechtigt, ob es nicht bessere Lösungen gibt als diesen
verordneten Suchverkehr.
In Ziffer 3 spreche ich die Bestandesgarantie an und in Zif-
fer 4 die Pflicht der Behörden, alle relevanten Interessen ab-
zuwägen und vor allem das Raumplanungs- und das Um-
weltschutzrecht besser zu koordinieren.
Die Ziffern 2 bis 4 hängen, wie ich erwähnt habe, mit der Ge-
wichtung der demokratischen Interessen sachlich zusam-
men. Darum erachte ich es ebenfalls als zweckmässig, sie in
die Prüfung einzubeziehen. Ich habe jetzt festgestellt – ich
danke Herrn Kollege Inderkum –, dass mein Prüfungsantrag
der Meinung der Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen
nicht widerspricht. Die Fragen, die zu prüfen sind, werden,
so scheint mir, als richtig anerkannt. Unterschiedlich ist le-
diglich die Arbeitsweise: Herr Inderkum hat ausgeführt, dass
diese Fragen später zu prüfen seien. Darum hält die Kom-
mission für Rechtsfragen die Behandlung der Standesinitia-
tive Aargau, die praktisch dasselbe will wie die Volksinitia-
tive, noch zurück. Ich bin der Ansicht, es sei sachgerechter,
diese Fragen sofort anhand der Volksinitiative zu prüfen und
nicht lange zuzuwarten. Die Zeit bis nächsten Sommer
reicht meines Erachtens aus. Und ich zähle auf die Erfah-
rung und Kompetenz unserer Kommission für Rechtsfragen.
Als Argument wird oftmals vorgebracht, die parlamentari-
sche Initiative Hofmann Hans sei gleichsam der vorgezo-
gene indirekte Gegenvorschlag zur Volksinitiative. Ich sehe

es anders: Die parlamentarische Initiative Hofmann Hans
wurde bereits im Jahr 2002 eingereicht und sofort bearbei-
tet. Die Volksinitiative wurde erst im Winter 2004 zur Vorprü-
fung eingereicht. Inhaltlich ist es nicht dasselbe, weil die par-
lamentarische Initiative Hofmann Hans sich in erster Linie
auf fast ausschliesslich formelle Änderungen bezog. Der Fo-
kus der Volksinitiative ist ein wesentlich anderer.
Zusammengefasst erachte ich es als sachlich richtig, gleich-
zeitig mit der Initiative einen indirekten Gegenvorschlag zu
behandeln. Es scheint mir auch politisch richtig. Wir können
uns  an  Initiativen  erinnern,  die  wir  hier  in  Bausch  und
Bogen ablehnten und bei denen wir darauf verzichteten, ei-
nen direkten oder indirekten Gegenvorschlag zu erarbeiten,
und die dann in der Volksabstimmung – je nachdem wie sich
die Ereignisse vor der Abstimmung gestalteten – durchka-
men. Die Alpen-Initiative war ein Beispiel; das Gleiche gilt für
die Verwahrungs-Initiative. Zeitlich genügen die Verhält-
nisse.
Wichtig scheint mir, nochmals zu betonen, dass der Rück-
weisungsantrag keine Lösung vorgibt, sondern ein Prü-
fungsauftrag mit einem Fragenkatalog ist. Im Entscheid
bleibt die RK frei. Ich vertraue auf sie, dass sie diese Auf-
gabe meistern wird, wie sie auch andere anspruchsvolle
Aufgaben gemeistert hat. Schmieden wir das Eisen, solange
es noch heiss ist, und warten wir nicht, bis der Ofen kalt ist
und wir ihn mühsam und langsam wieder aufheizen müssen!
Und die Standesinitiative Aargau ist ein zu schwaches
Pfand, um hier wirksam eingesetzt werden zu können.
Ich lade Sie aus diesen Gründen ein, dem Rückweisungsan-
trag zuzustimmen.

Berset Alain (S, FR): Je crois qu'on peut dire que le droit de
recours des organisations est un sujet que nous connais-
sons maintenant vraiment bien. La commission a travaillé
durant plusieurs années sur l'initiative parlementaire Hof-
mann Hans 02.436, «Simplification de l'examen d'impact sur
l'environnement et prévention d'abus grâce à une définition
plus précise du droit de recours des organisations». Le pro-
jet résultant de ces travaux suivis a été adopté par les con-
seils.
C'est un résultat qui est important et qui a apporté beaucoup
de modifications dans le droit de recours des organisations:
nous avons redéfini quelles sont les constructions soumises
à l'étude d'impact; nous avons limité l'action des organisa-
tions aux buts qui sont fixés dans leurs statuts depuis au
moins dix ans; nous avons interdit à une organisation d'agir
si elle n'avait pas déjà agi dans le cadre de la procédure pré-
liminaire; nous avons mis en place des règles restrictives
pour les accords et pour la reprise de ces accords par les
autorités; nous avons admis qu'il y avait la possibilité de
pouvoir commencer des travaux avant la fin de la procédure
de recours pour les parties des projets qui ne sont pas con-
testées; nous avons admis qu'il n'y aurait pas d'entrée en
matière sur les recours si des demandes incorrectes avaient
été formulées lors des négociations; nous avons interdit les
peines conventionnelles.
Je ne veux pas faire une liste complète, mais je tiens à rap-
peler que nous avons fait énormément de choses dans ce
dossier ces quatre dernières années. Cela a été un travail
très important, dont le résultat concret entre maintenant en
vigueur et dont on ne connaît pas encore les conséquences.
Je crois qu'on devrait attendre et peut-être revenir sur cette
question dans quatre ou cinq ans, pour voir si ce que nous
avons fait ces dernières années a produit des effets – je
crois que cela va être le cas – ou non.
Je dis cela parce qu'il ne faut pas minimiser tout le travail qui
a été fait et ne pas minimiser le fait que tout cela peut être
considéré, en tout cas partiellement, comme un contre-pro-
jet indirect de qualité à l'initiative populaire que nous discu-
tons.
Je voudrais rappeler que l'initiative populaire que nous exa-
minons a été lancée dans un climat extrêmement émotion-
nel. Nous traitions alors déjà du droit de recours des organi-
sations au sein de la Commission des affaires juridiques du
Conseil des Etats et le climat était vraiment très émotionnel,
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autour d'un cas exceptionnel: dans un tel contexte, il est diffi-
cile d'avoir le recul nécessaire, de préparer un texte de qua-
lité – ce n'est pas un reproche que je fais aux initiants, c'est
un constat.
D'ailleurs, l'initiative a été lancée alors que le Parlement
avait déjà entamé ses travaux sur l'initiative parlementaire
Hofmann Hans précitée. Cela veut dire que c'est une initia-
tive qui a été lancée sans avoir pour but d'initier des travaux
sur cette question puisqu'ils étaient déjà en cours. Cette ini-
tiative n'a pas non plus été lancée pour corriger ou complé-
ter les travaux parlementaires en cours puisque au moment
du lancement de l'initiative les conclusions de ceux-ci
n'étaient pas connues.
Je reviens brièvement sur l'initiative: elle pose de gros pro-
blèmes. D'abord, parce qu'elle tend à modifier la Constitu-
tion fédérale sur un point qui, jusqu'ici, n'y figurait pas. C'est
la conséquence naturelle de la lacune dans nos droits popu-
laires qui ne prévoient pas l'initiative législative, ce qui fait
que, quand on veut agir par ce biais, on doit modifier la
Constitution.
Un point me paraît plus grave. L'initiative propose de modi-
fier la Constitution au chapitre des droits fondamentaux de la
personne, ce qui laisse entendre que le droit de recours des
organisations serait un droit fondamental; c'est une des con-
séquences intéressantes de l'initiative.
De plus, le contenu même pose un problème. J'ai un exem-
ple à vous citer. Comment faudrait-il, en appliquant l'ini-
tiative, interpréter une décision budgétaire concernant un
plan d'aménagement local? Est-ce que c'est une décision
d'un Parlement qui supprime ensuite aux organisations le
droit de recourir? Est-ce qu'un débat budgétaire général,
parce qu'il en découle une décision, peut empêcher le droit
de recours?
On voit bien qu'il y a là pas mal de questions sans réponses,
ce qui démontre que sur beaucoup de points l'initiative pose
des problèmes. Cela rend pour moi encore plus incompré-
hensible la position du Conseil fédéral dans cette affaire
puisqu'il propose d'accepter l'initiative sans y opposer de
contre-projet. Mais il faut quand même lui concéder qu'il a
changé d'avis plusieurs fois et que, sur cette question, le ba-
lancier passe d'un côté, puis de l'autre. On a l'impression
qu'au moment où la décision a dû être communiquée, le ba-
lancier s'est arrêté de ce côté-là. Je n'ai pas beaucoup
d'autres explications sur les raisons de cette prise de posi-
tion.
J'en viens maintenant à la proposition de renvoi Frick, avec
le mandat d'élaborer un contre-projet indirect à l'initiative po-
pulaire. La commission a longuement parlé de la question
de savoir s'il fallait ou non prévoir un contre-projet direct ou
un contre-projet indirect – le rapporteur de la commission l'a
rappelé tout à l'heure. En gros, on s'est posé la question de
savoir ce qui devait encore être fait après tous les travaux de
ces dernières années sur l'initiative parlementaire Hofmann
Hans. Ce que l'on a souhaité faire, c'était poursuivre le tra-
vail, mais sans freiner la procédure suivie par l'initiative po-
pulaire.
C'est sur ce point que je diverge avec Monsieur Frick. Nous
avons poursuivi les travaux en donnant suite à l'initiative du
canton d'Argovie 04.310, ce qui permet effectivement à la
commission de continuer à réfléchir, d'examiner et d'envisa-
ger les modifications qui pourraient être souhaitées par la
majorité des membres de la commission, en intégrant des
réflexions qui vont tout à fait dans le sens de ce que Mon-
sieur Frick propose. Il nous dresse un catalogue de ques-
tions qui pourraient être examinées par la commission,
questions que nous nous sommes déjà posées. Ce catalo-
gue a été fait également par la commission et le travail peut
se poursuivre en s'appuyant sur l'initiative du canton d'Argo-
vie précitée. Je ne crois pas qu'il est question de le faire plus
tard, ou jamais, ou de renvoyer tout cela aux calendes grec-
ques. L'initiative du canton d'Argovie est maintenant traitée
par la commission du Conseil national, et les travaux pour-
raient être entrepris tout de suite si la commission le souhai-
tait.

Le renvoi aujourd'hui de l'initiative populaire à la commission
n'apporterait donc strictement rien de ce point de vue. Par
contre, cela compliquerait de façon dramatique la situation.
Un autre élément qui fait que l'on ne peut pas considérer
cela automatiquement comme un contre-projet indirect –
cela a été dit aussi par Monsieur Frick –, c'est que dans le
fond, dans ce catalogue de questions que nous envisageons
encore de traiter, il y a des points qui sont très éloignés de la
problématique que pose l'initiative populaire.
On peut difficilement envisager, pour des raisons d'unité de
la matière notamment, d'avoir un contre-projet qui réponde à
une question complètement différente de celles que pose
l'initiative populaire. C'est la raison pour laquelle il ne faut
pas lier les deux choses. Il y a l'initiative et il y a les ques-
tions que l'on doit encore se poser, les travaux que l'on doit
encore faire dans le dossier du droit de recours des organi-
sations. Comme vous le savez, j'ai participé activement à
ces travaux depuis le début, j'ai vraiment eu connaissance
de toutes les propositions qui tendaient encore à préciser le
droit de recours. J'y ai participé de façon très constructive,
l'ambiance de travail au sein de la commission était très
bonne. On doit pouvoir continuer de la même manière, et on
y arrivera, c'est le mieux, par la voie choisie par la commis-
sion, et non pas en renvoyant le projet.
Je vous propose donc de suivre la commission. Cela signifie
rejeter la proposition de renvoi Frick. Je souhaite que ce ca-
talogue de questions en suspens puisse être discuté en
commission. Nous devons examiner ce catalogue, mais ne
pas renvoyer formellement l'objet.
Je vous propose aussi, dans la discussion par article, de sui-
vre la majorité de la commission et de proposer au peuple et
aux cantons de rejeter l'initiative.

Schweiger Rolf (RL, ZG): Die Umstände bringen es mit sich,
dass ich in verschiedenen Eigenschaften zu diesem Ge-
schäft rede. 
Ich war Präsident der Subkommission und gleichzeitig Präsi-
dent der Kommission für Rechtsfragen zu der Zeit, als die
parlamentarische Initiative Hofmann Hans 02.436 bespro-
chen und beraten wurde. In diesem Zusammenhang ist für
Sie alle wichtig, Folgendes zu wissen: Die Subkommission
einerseits und die Kommission andererseits wurden nur im
Rahmen derjenigen Vorgaben tätig, die die parlamentari-
sche Initiative Hofmann Hans von ihrem Wortlaut aus erfas-
ste. Die von Herrn Hofmann in seiner parlamentarischen In-
itiative genannten Anliegen waren detailliert und befassten
sich in ihrer Gesamtheit mit dem, was man unter dem Stich-
wort «Missbrauch des Verbandsbeschwerderechtes» beur-
teilen konnte. Über diese Punkte hat Ihre Subkommission
befunden. Ihre Subkommission konnte aber nicht über an-
dere Fragen befinden, die ebenfalls einen Zusammenhang
mit dem Verbandsbeschwerderecht besassen. Insbeson-
dere konnte sie nicht darüber befinden, ob, wie nun in der
Volksinitiative einerseits und der Standesinitiative Aargau
andererseits angeführt wird, ein Verbandsbeschwerderecht
bei bestimmten Entscheidungen, die demokratisch gefällt
wurden, überhaupt besteht oder nicht. Dies konnte nicht Ge-
genstand der Behandlung der parlamentarischen Initiative
Hofmann Hans sein und war es auch nicht.
Wir konnten nicht in das materielle Umweltrecht eingreifen.
Herr Kollege Frick hat zutreffend erklärt, dass es eben auch
bezüglich des Verbandsbeschwerderechtes Anliegen gibt,
die im materiellen Recht begründet sind, die einer Ände-
rung, zumindest einer Überprüfung hinsichtlich einer Ände-
rung, bedürfen. Es wäre also falsch zu sagen, mit der parla-
mentarischen Initiative Hofmann Hans sei die Gesamtheit
der Fragen gelöst worden. Wir konnten es nicht tun, weil es
damals nicht Aufgabe der Kommission war.
Die zweite Eigenschaft, in der ich zu diesem Geschäft rede:
Ich war – und bin immer noch – Mitglied der Kommission für
Rechtsfragen und war demzufolge auch dabei, als über
diese Initiative diskutiert wurde. Es wurde ausgeführt, dass
bezüglich der Initiative selbst abgestimmt wurde, ob sie zur
Annahme zu empfehlen sei oder nicht. Es wurde dort ein
Beschluss gefasst, der 2 Enthaltungen enthielt und mit dem
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man sich im Verhältnis von 7 zu 3 Stimmen für eine Ableh-
nung aussprach. Die genau gleiche Kommission hat aber
über eine ihr gleichentags vorliegende Standesinitiative Aar-
gau 04.310 befunden, die – und das ist vielleicht für Sie in-
teressant zu hören – unter anderem folgenden Wortlaut hat.
Es wird gesagt, die Initiative des Kantons Aargau wolle den
Auftrag erteilen, dass das Parlament insbesondere folgende
Anliegen aufzunehmen habe; dann steht dort wörtlich: «Ver-
bandsbeschwerden sind bei Projekten auszuschliessen, zu
denen rechtskräftige Volksentscheide (eventualiter: Parla-
mentsentscheide evtl. mit qualifiziertem Mehr) vorliegen.»
Also genau das Gleiche, das wir auf der einen Seite verneint
haben, wurde auf der anderen Seite bejaht. Es wurde be-
reits gesagt, dass demzufolge von unserer Kommission
Handlungsbedarf an sich gesehen wird.
Nun komme ich in die Rolle als Ständerat und auch als Bür-
ger. Das Institut des Gegenvorschlags ist etwas, was dem
Parlament in Fragen gegeben ist, bei denen das Parlament
die Meinung hat, es könne durch einen Gegenvorschlag
eine Lösung bringen, die in der betreffenden Frage gegebe-
nenfalls eine Einigung, zumindest aber eine Klärung herbei-
führen kann. Wenn wir sagen, wir verweigern uns dem Auf-
trag, einen solchen Gegenentwurf zu beschliessen, weigern
wir uns auch, die Verantwortung zu übernehmen, dass diese
im Gesetz vorgesehene Rolle des Vermittelns in solchen Si-
tuationen von uns wahrgenommen wird. Auf der einen Seite
zu sagen, wir lassen über etwas abstimmen, gleichzeitig auf
der anderen Seite aber zu sagen, genau bezüglich dieser
Frage bestehe Handlungsbedarf, ist nicht richtig. Denn ge-
nau dies ist nämlich eine Verweigerung des Versuchs, in sol-
chen Situationen Klärungen und Lösungen herbeizuführen.
Wenn ich gerade uns Ständeräte ansehe, sehe ich, dass wir
in verschiedenster Hinsicht bewiesen haben, dass wir in der
Lage sein können, in solchen Situationen Lösungen zu fin-
den. Es war und ist das Bemühen in verschiedenen
Kommissionen, dies in verschiedenen Situationen auch kon-
kret zu tun. Ich frage mich, ob sich gerade in diesem Fall
eine  Verweigerung  nur  schon  des  Bemühens,  eine  Lö-
sung zu suchen, mit unserer Rolle vereinbaren lässt. Warum
das?
Wenn wir alle – und da kann ich wohl voraussetzungslos sa-
gen: alle – über etwas in unserem Staat stolz sind und es als
ganz spezifisch nur bei uns geltend betrachten, ist es die
Ausgestaltung der Demokratie. Diese lebt auch davon, dass
das Vertrauen der Bürger in die Demokratie uneinge-
schränkt ist. Der Umstand, dass Organisationen sich in die-
sen demokratischen Prozess einbinden lassen – das ist in
keiner Art und Weise kritisierend gemeint –, wirft bei vielen
Leuten Fragen auf; das ist ein Faktum. Selbstverständlich
bejahen auch wir den Rechtsstaat. Selbstverständlich sind
auch wir der Auffassung, dass demokratisch gefällte Ent-
scheidungen Recht sein müssen. Warum haben wir nun
aber im Gesetz das Behördenreferendum vorgesehen?
Wäre es nicht Aufgabe des Staates, in solch diffizilen Situa-
tionen zu sagen, es sei primär Aufgabe des Staates, eine
Durchsetzung des Rechtes zu erreichen? Sollte er also das
Erheben von Beschwerden nicht selbst wahrnehmen, statt
es Verbänden zu überlassen? In der Umweltschutz-, Natur-
schutz- und Landschaftsschutzgesetzgebung ist das vorge-
sehen. Wenn sich der Staat dieser Aufgabe nicht annimmt
und sie an Dritte delegiert, entledigt er sich einer Aufgabe,
was nicht richtig ist und unter demokratischen Gesichts-
punkten problematisch sein könnte. 
Es wird nun die Frage aufgeworfen, ob die Zeit reichen
würde, um einen Gegenvorschlag auszuarbeiten. Das zieht
eine weitere Frage nach sich, nämlich folgende: Trifft dieser
Hinweis, man könne aus Zeitgründen keinen Gegenentwurf
machen, überhaupt das Problem? Ist nicht schon das Institut
des Gegenentwurfes an sich so ausgestaltet, dass auch Ge-
gebenheiten rechtlicher Art vorhanden sind, um dieses Zeit-
element zu erfassen? Das trifft zu! Wir haben die Möglich-
keit, einen Erlassentwurf auszuarbeiten, und ein solcher ist
wiederum Ausgangspunkt für eine mögliche Fristerstrek-
kung. Das Gesetz gibt uns die Möglichkeit, uns Zeit zu neh-

men, wenn wir das Bemühen zeigen, etwas machen zu wol-
len.
Nun lautet die Frage: Gelingt es uns, bis zur Sommersession
2008 einen Erlassentwurf auszuarbeiten? Selbstverständ-
lich! Auf der einen Seite hat die Kommission für Rechtsfra-
gen im Zusammenhang mit der parlamentarischen Initiative
Hofmann Hans in der Tat ein gewisses Know-how erworben.
Auf der anderen Seite haben wir im Rahmen dieser Debatte
Anhörungen durchgeführt, Professoren angehört. Uns lie-
gen bereits formulierte Vorschläge über einige der wesent-
lichsten Punkte, die Gegenstand des Gegenentwurfes sein
könnten, konkret vor, beispielsweise das Anliegen, dass bei
demokratischen Entscheiden das Behördenreferendum eine
gewisse Ausschliesslichkeit beanspruchen kann; es ist doch
nicht problematisch, das gesetzestechnisch zu formulieren.
Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen im Verlaufe dieser Debatte
sagen, wie ein solcher Gesetzestext aussehen sollte. Wenn
Sie sagen, die Frage der Bestandesgarantie sei schwierig zu
formulieren, dann kann ich Ihnen sagen, dass 25 Bauge-
setze der Kantone solche Formulierungen enthalten.
Warum soll uns das nicht gelingen? Ob es uns gelingt, weiss
ich nicht; aber ich weiss, dass wir bei einer seriösen Prüfung
in der Lage sein werden, Ihnen zeitgerecht zu sagen: Es ist
uns möglich, und der Vorschlag sieht so und so aus. Oder
dann können wir Ihnen sagen: Wir kapitulieren. Ich bin aber
sicher, dass es uns gelingen wird.
Darum glaube ich: Wenn wir unsere Verantwortung wahr-
nehmen, gerade auch in emotional sehr sensiblen Berei-
chen eine Klärung der Gegebenheiten und eine Einigung
der zerstrittenen Kräfte herbeizuführen, wenn wir versuchen,
die Brückenbauerfunktion, die wir schon x-mal erfolgreich
ausgeübt haben, auch diesmal wahrzunehmen, dann müs-
sen wir dem Antrag Frick zustimmen. Es wird uns nicht
reuen; wir können uns dann sagen, dass wir die Verantwor-
tung gepackt haben, um in dieser Sache eine vermittelnde
Lösung vorzuschlagen.

Stadler Hansruedi (CEg, UR): Erlauben Sie mir folgende Vor-
bemerkung: Vor rund 45 Jahren wurde die Verbandsbe-
schwerde ins Natur- und Heimatschutzgesetz aufgenom-
men. Es war eigentlich ein bürgerlich-konservatives
Anliegen, und es war ein bürgerlich-konservativer Geist, der
zu diesem Schritt geführt hat. Hinter dem Verbandsbe-
schwerderecht stand und steht die Erkenntnis, dass es bei
besonders sensiblen Bauprojekten neben den privaten auch
besonders schützenswerte öffentliche Interessen gibt. Mit
dem Verbandsbeschwerderecht gab man ideellen und ge-
meinnützigen Verbänden ein Instrument in die Hände, womit
diesen öffentlichen Interessen besonders Rechnung getra-
gen werden kann. Es ging somit schon immer um einen Aus-
gleich der Interessen bei der Realisierung von Grossbauvor-
haben. Das Verbandsbeschwerderecht stand damit schon
immer im Spannungsfeld zwischen den wirtschaftlichen In-
teressen und jenen des Natur-, Heimat- und Umweltschut-
zes.
Jedes Instrument aber ist nach Jahren auch kritisch zu über-
prüfen und allenfalls anzupassen. Dies erfolgte gründlich im
Rahmen der Behandlung der parlamentarischen Initiative
Hofmann Hans. Fehlentwicklungen wurden korrigiert, eben-
so wollten wir Missständen vorbeugen. Dieses neue Gesetz,
diese neuen Regelungen sind jetzt seit lediglich wenigen
Monaten in Kraft. Mit diesen Änderungen, dessen müssen
wir uns bewusst sein, haben wir auch die Verbände zurück-
gebunden. An dieser neuen Regelung hat das Parlament
über vier Jahre gearbeitet. Herr Kollege Frick, wir haben die-
ses Eisen eigentlich während vier Jahren geschmiedet. Ich
möchte eine Aussage von Kollege Schweiger insofern etwas
präzisieren, als ich die Protokolle der Kommission für
Rechtsfragen im Hinblick auf die heutige Sitzung recht ein-
gehend konsultiert habe. Gerade das Spannungsfeld zwi-
schen demokratischen Entscheiden einerseits und überge-
ordnetem Bundesrecht andererseits haben wir eingehend
diskutiert. Es lagen sogar konkrete Anträge von Kommissi-
onsmitgliedern vor.
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Ich komme damit zuerst zur Volksinitiative. Ich habe Ver-
ständnis, dass es jemandem beim Agieren bestimmter Per-
sonen einmal «den Nuggi usejage» kann. Aber dann gibt es
wieder den Tag danach. Bei der vorliegenden Volksinitiative
habe ich etwas den Eindruck, man schlage den Sack und
meine eine gewisse Petri.
Herr Kollege Inderkum hat sehr detailliert und fundiert die
Überlegungen der Kommissionsmehrheit dargelegt. Die
Volksinitiative ist unklar und unausgegoren. Und wenn man
die Botschaft des Bundesrates zur Volksinitiative liest, kann
man sich im Ernst fragen, wie der Bundesrat überhaupt zum
Ergebnis gekommen ist, am Schluss diese Volksinitiative zur
Annahme zu empfehlen, denn er hat eigentlich lückenlos
überzeugend dargelegt, warum man die Volksinitiative ab-
lehnen muss.
Ich komme damit zu einem weiteren Punkt, der vor allem
von Kollege Schweiger angesprochen wurde. Staatliches
Handeln ist an die Verfassung und an die Gesetze gebun-
den. Auch das Volk ist ein Organ dieses Staates, auch das
Volk und das Parlament müssen sich bei Abstimmungen an
das von ihnen selber gesetzte Recht halten. Will man sich
an einen Rechtssatz nicht mehr halten, so muss dieser
Rechtssatz aufgehoben oder abgeändert werden. Es kann
nicht sein, dass durch eine kantonale oder kommunale
Volksabstimmung Bundesrecht ausgehebelt wird. Aus
staatsrechtlicher und staatspolitischer Sicht ist die vorlie-
gende Volksinitiative deshalb mehr als fragwürdig. Ich ver-
weise hier auch auf die entsprechende Beurteilung der bei-
den Professoren Georg Müller und René Rhinow. Wenn der
attraktive Titel «Verbandsbeschwerderecht. Schluss mit der
Verhinderungspolitik – Mehr Wachstum für die Schweiz!»
Programm sein sollte, so müssten die Initianten konsequen-
terweise auch die Abschaffung der Nachbarbeschwerde for-
dern.
Blicken wir aber hier gerade gewissen Realitäten ins Auge.
Es sind doch vorab die lieben Nachbarn, die Bauprojekte oft
jahrelang verzögern. Dies belegt jede Statistik. Ja, der Kan-
ton Zürich weist in diesem Jahr aus, dass 98 Prozent der
Einsprachen von Nachbarn oder von den Bauherren selber
stammen. Wenn ich richtig informiert bin, ist es gerade bei
dem zur Diskussion stehenden Stadionprojekt in Zürich so,
dass der Streit, der heute vor dem Bundesgericht hängig ist,
ein Streit zwischen Bauherrschaft und Nachbarn ist. 
Schlussendlich ist von Kollege Inderkum schon auf die
rechtssystematische Einordnung dieses Artikels unter die
Grundrechte hingewiesen worden. Ich verzichte darauf, wei-
tere Ausführungen zu diesem Punkt zu machen. 
Eine Untersuchung des Seco hat übrigens auch ergeben,
dass das Verbandsbeschwerderecht kein relevanter Wirt-
schaftsfaktor ist. Es wurden dabei 1750 Bauherren befragt.
Das können wir in der Mai-Ausgabe der Zeitschrift «Die
Volkswirtschaft» nachlesen.
Nun komme ich noch zum Rückweisungsantrag Frick. Ich
möchte zu Kollege Schweiger aber vorher noch folgende Be-
merkung machen: Anlässlich unserer Anhörung des Initiativ-
komitees, das unter der Leitung von Frau Nationalrätin Fiala
stand, haben wir die Variante eines Gegenvorschlages aus-
drücklich angesprochen. Gegenüber einem solchen Ansin-
nen gab es ein klares und absolutes Njet. Wenn man sich in-
tensiv mit den von uns im Zusammenhang mit der parlamen-
tarischen Initiative Hofmann Hans beschlossenen Änderun-
gen des Umweltrechtes befasst, muss man zum klaren
Schluss kommen, dass es sich dabei eigentlich um einen in-
direkten Gegenvorschlag handelt. So sah es übrigens auch
der Bundesrat in seiner Medienmitteilung vom 13. Septem-
ber 2006.
Im ersten Punkt des Rückweisungsantrages ist die Rede
vom «Spannungsfeld zwischen demokratisch gefassten Ent-
scheiden auf der einen Seite und Verbänden, welche diese
Entscheide infrage stellen, auf der anderen Seite». Dieses
Spannungsfeld gab es schon immer. Dieses Spannungsfeld
haben wir auch im Zusammenhang mit der parlamentari-
schen Initiative Hofmann Hans intensiv diskutiert. Aber die
Formulierung von Kollege Frick suggeriert noch etwas Fal-
sches: Die Verbände stellen nicht diese Entscheide infrage,

sondern es geht darum, dass auch demokratisch gefasste
Volksentscheide übergeordneten Rechtssätzen des Bundes-
rechtes widersprechen können.
Im Rückweisungsantrag steht: «eine Reduktion der Anfech-
tungsgegenstände bzw. eine Erhöhung der Schwellen-
werte». Hier verweise ich einfach auf jene Beschränkungen,
die wir im Zusammenhang mit der parlamentarischen Initia-
tive Hofmann Hans beschlossen haben. Im Weiteren wird
eine Verkürzung der Verfahrensdauer gefordert. Das ist gut
und recht, aber auch in diesem Punkt verweise ich auf die
Massnahmen, die wir für eine Straffung des Verfahrens be-
schlossen haben. Ich denke an die verfahrensbeschleuni-
genden Massnahmen, aber auch an die Möglichkeit, vorzei-
tig Baubewilligungen zu erteilen. Andere Elemente wie
beispielsweise Bestandesgarantien können auf Verord-
nungsebene geregelt werden.
Dann spricht Kollege Frick die Interessenabwägung an. Hier
ist vorerst festzuhalten: Entschieden wird auch hier stets und
ausschliesslich durch staatliche Behörden und durch Ge-
richte, also nicht durch irgendwelche Verbände. Das Span-
nungsfeld zwischen wirtschaftlichen Interessen und jenen
des Natur- und Heimatschutzes gab es somit schon immer.
Hier stehen die Behörden in der Verantwortung, diesen sich
zum Teil widersprechenden Interessen gerecht zu werden
und sie sorgfältig gegeneinander abzuwägen.
Dann wird im Rückweisungsantrag die bessere Koordination
zwischen Raumplanungs- und Umweltschutzrecht ange-
sprochen. Exakt dieses Anliegen haben gerade wir mit un-
serer Kommissionsmotion 04.3664 beim Bundesrat depo-
niert. Das war ja ein besonderes Steckenpferd von Kollege
Pfisterer.
Wenn dann noch die Frage des materiellen Umweltschutz-
rechtes angesprochen wird – das ist eine wichtige Frage –,
kann ich nur sagen: Das ist dann wieder eine ganz andere
Geschichte. Hier kann wegen des Zusammenhanges zwi-
schen Volksinitiative und Gegenvorschlag, wie es Kollege In-
derkum ausgeführt hat, sicher kein Gegenvorschlag konstru-
iert werden.
Zur zeitlichen Komponente hat sich Kollege Inderkum einge-
hend geäussert. Herr Kollege Schweiger, wir wollten damals
dem Rate auch möglichst schnell eine Regelung vorlegen.
Wir haben uns ehrlich bemüht, sehr schnell zu handeln, und
es hat trotzdem vier Jahre gedauert.
Ich ersuche Sie deshalb, die Volksinitiative zur Ablehnung zu
empfehlen und den Rückweisungsantrag abzulehnen.

Bürgi Hermann (V, TG): Wenn es noch einen Beweis dafür
gebraucht hätte, dass wir den Rückweisungsantrag Frick
gutheissen sollten, dann hätte ihn Kollege Stadler jetzt er-
bracht. Er hat in aller Breite aufgezählt, welche Fragen im
Rahmen der Behandlung des Verbandsbeschwerderechtes
andiskutiert worden sind; nach seiner Meinung sind die Fra-
gen erledigt, nach der Meinung anderer sind sie es nicht. Im-
merhin hat er so das Thema ausgebreitet und damit eben
den Tatbeweis dafür angetreten, dass noch viele Fragen of-
fen sind.
Ich habe es auch als Mitglied der Kommission für Rechtsfra-
gen gesagt: Erstens geht es jetzt ja nicht primär darum, dass
wir über diese Initiative, sondern dass wir über die Frage des
Vorgehens entscheiden. Zweitens halte ich fest, dass uns
die Experten ganz klar darauf hingewiesen haben, dass
noch Fragen offen sind. Die parlamentarische Initiative Hof-
mann Hans hat nicht alle Probleme gelöst; ich war während
jener Zeit auch in der Kommission. Drittens geht es klar und
unmissverständlich darum – das ist der Sinn dieses Rück-
weisungsantrages –, solche auf dem Tisch liegende Fragen
noch zu prüfen.
Ich habe deshalb in der Kommission – das ist bis jetzt nicht
erwähnt worden – einen Ordnungsantrag gestellt und ge-
sagt: Wir können doch nicht so marschieren! Wenn solche
Fragen auf dem Tisch liegen, müssen wir uns materiell damit
beschäftigen, wie auch immer sie dann beurteilt werden und
was auch immer dabei herauskommt. Das ist doch unsere
Pflicht. Ich erinnere an das, was Kollege Schweiger gesagt
hat; genau darum geht es, unabhängig davon, ob es dann




































































































